
 

    

 

Tarifblatt 

gültig ab 01.01.2026 

 

Die Verrechnung erfolgt nach dem effektiven Verbrauch des installierten Wärmezählers. 

 

Wärmepreis lt. folgender Staffelung 

Jährliche Abnahme pro Übergabestation/Zähler 

 

• bis zu 500.000 kWh      0,1432 €/kWh + MwSt. 

• von 500.001 bis zu 750.000 kWh   0,1252 €/kWh + MwSt. 

• von 750.001 bis 1.000.000 kWh   0,1137 €/kWh + MwSt. 

• über 1.000.000 kWh     0,1021 €/kWh + MwSt. 

 

Die aktuell gültige Steuerbegünstigung für Carbon Tax von Euro 0,02194/kWh wird vom 

Rechnungsbetrag direkt auf der Rechnung in Abzug gebracht. 

 

Für den Postversand werden 2,00€ pro Wärmelieferungsrechnung berechnet, falls keine E-

Mail Adresse angegeben wurde. 

Im Sinne des Einheitstextes TIMT (Anhang A, Beschluss der ARERA vom 17. November 2020 

Nr. 478/2020/R/tlr i.g.F.) der Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt ARERA, 

kann der Nutzer eine Prüfung der Messeinrichtung (Zähler) beantragen. Im Falle eines 

NEGATIVEN Ergebnisses (d. h. nach der Prüfung wird festgestellt, dass der Zähler korrekt 

funktioniert), belaufen sich die Kosten für den Eingriff, die dem Nutzer in Rechnung gestellt 

werden, auf Euro 150,00 + MWSt.   


